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10. V crordnung : KO$tenersatz gemäß § 11 des Datenschutzgesetzes. 

10. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 29. Jänner 1980 über den pauschalierten 
Kostenersatz im Sinne des § 11 des Daten-

schutzgesetzes 

Auf Grund der §§ 5 Abs. l un<I 11 des Daten
schutzgesetzes, BGB!. Nr. 565i1978, wird n•ch 
Anhörung ides Datensdi.-utzrates verordnet: 

§ 1. Diese Verordnung gilt für den vom Ma
gistrat der Bundeshauptstadt Wien als Auftrag
geber (§ 3 Z. 3 DSG) im öffentlimen Bereich 
geführten oder veranlaßten Datenverkehr. 

sparend zu gestail11:en, so können <lie im § 2 an
geführten Sätze - unbeschadet des Abs. 1 - er
mäßigt oder nachgelassen werden. 

§ 4. (1) Die Auskunft ist entweder durch un
mittelbare Ausgabe der gespeicherten Daten oder, 
sofern dies notwendig ersdieint, in einer allge
mein verständlichen Form sdl'riftlidl zu erteilen 
(§ 11 Abs. 1 DSG). 

(2) Auch eine Auskunft, daß keine Daten des 
Betroffenen in einer Verarbeitung vorhanden 
sind1 unterliegt -der Kostenersatzpflicht äm Sinne 
dieser Verordnung. 

§ 5. Bei der Stellung des Auskunftsantrages 
§ 2. Für -die Erteilung einer Auskunft im , ist die Entr1.ditung des Kostenersatzes durdt Vor

Sinne des § 11 Abs. 1 DSG werden folgende : Jage ,des Einzahlungsbeleges nachzuweisen. An
pausdi.a-Dierte Ko.stenersätze fes-tgesetzt: dernfalls hat eine Bearbeitung des Auskunftsan-

1. Für jede Auskunft über Daten des Betrof- tra.ges zu unterbleiben. 
fenen ~us aktuellen Datenbestämlen: 100 S 
je Verarbeitung im Sinne des § g DSG. Ak~ § 64 Ein geleisteter Kostenersatz ,ist zurilck
ruelle Datenbestände sind solche, die im zuerstatten, wenn Daten rechtsw-idrig ermittelt, 
Kalenderjahr des Einlangens ·des Antrages an- verarbeitet oder übermittelt werden oder wenn 
gelegt oder fortgeführt werden, überdies bei die Auskunft sonst zu einer Ridttigstellung 
Einlangen des Antrages im Jänner auch die geführt hat. Nidit al'i Ri.ditigstellung ist es anzu~ 
Datenbestände des unmittelbar vorangehen- sehen, wenn die unrichtigen Daten auf Angaben 
den Kalenderjahres; des Betroffenen selbst beruhen. 

2. für jede Auskunft über Daten des Betroffe
nen aus früheren als den in Z. 1 a:Il!gieführten 
Datenbeständen: 500 S, für jeden Jahres
datenbestand einer Verarbeitung. 

§ 3. (1) In berücksichtigungswür<ligen Fällen 
z. B. Einkommen unterhalb des Richtsatzes für 
Ausgleidiszulagen nach dem ASVG) ist kein 
Kostenersatz zu entrichten. 

(2) Wirkt der Betroffene durch entsprechende 
Angaben mit, die Auskunft einfach und kosten-

§ 7. Die Rei;timmungen d-ieser Verordnung 
sind auf diejenigen Fälle nidtt anzuwenden, in 
denen gesetzlich besondere Auskunftsrechte 
außerhalb des Date11Schutzgeserzes festgelegt sind. 

§ 8. Diese Verowlnung tritt mit 1. Jänner 1980 
in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

L V. Fröhlidt-Sandner 
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